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Einzelrichter Frank Seethaler, 

Gerichtsschreiber Beat König.  

 

 

 
 

Parteien 

 
X._______, 

Beschwerdeführer,  

 
 

 
gegen 

 

 
Staatssekretariat für Bildung,  

Forschung und Innovation SBFI, 

Vorinstanz,  

 

Berufsbildungsfonds  

Treuhand und Immobilientreuhand, 

Geschäftsstelle BBF OKGT, 

Erstinstanz.  

 

Gegenstand 

 
Beiträge Berufsbildungsfonds 2012.  
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Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt, 

dass das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI 

(im Folgenden: Vorinstanz) mit Verfügung vom 4. Juni 2013 auf eine von 

X._______ (im Folgenden: Beschwerdeführer) eingereichte Beschwerde 

betreffend "Allgemeinverbindlich erklärter Berufsbildungsfond OKTG – 

Beiträge Berufsbildungsfonds 2012" vom 30. April 2013 nicht eingetreten 

ist, und zwar mit der Begründung, der Beschwerdeführer habe die ihm bis 

am 21. Mai 2013 angesetzte Frist zur Zahlung des Kostenvorschusses 

ungenutzt verstreichen lassen,  

dass die Vorinstanz mit dieser Verfügung zudem dem Beschwerdeführer 

den am 30. Mai 2013 einbezahlten Kostenvorschuss im Betrag von 

Fr. 300.– zurückerstattete, 

dass der Beschwerdeführer diese Verfügung mit Beschwerde vom 

28. Juni 2013 beim Bundesverwaltungsgericht angefochten hat und in der 

Hauptsache beantragt, die Vorinstanz sei unter Kosten- und Entschädi-

gungsfolgen "anzuweisen, die Beschwerde vom 30. April 2013 zu behan-

deln",  

dass er sodann sinngemäss den Eventualantrag stellt, es sei in der Sa-

che direkt zu entscheiden,  

dass er zur Begründung geltend macht, die Schweizerische Post habe 

ihm die Abholfrist für das Schreiben, mit welchem ihn die Vorinstanz zur 

Leistung eines Kostenvorschusses aufgefordert hatte, bis zum 25. Mai 

2013 verlängert, 

dass die Vorinstanz mit Verfügung vom 23. August 2013 ihren Entscheid 

vom 4. Juni 2013 mit Blick auf die bundesgerichtliche Praxis, wonach ei-

nem nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer kein Nachteil er-

wachsen darf, wenn die Schweizerische Post die Abholfrist über die ge-

setzliche Zustellfiktion hinaus verlängert (Urteil des Bundesgerichts 

8C_655/2012 vom 22. November 2012 E. 4.2), wiedererwägungsweise 

aufgehoben und eine neue Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses 

angesetzt hat,  

dass die Vorinstanz gemäss dem Wortlaut von Art. 58 Abs. 1 des Verwal-

tungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) 

die angefochtene Verfügung bis zu ihrer Vernehmlassung in Wiedererwä-

gung ziehen kann, 
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dass eine Wiedererwägung indes praxisgemäss bis zum (vorläufigen) 

Abschluss des Schriftenwechsels bzw. bis zum Ablauf der Frist für die 

letztmals ermöglichte Stellungnahme der Vorinstanz möglich ist 

(vgl. BVGE 2011/30 E. 5.3; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERT-

SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 

3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2013, Rz. 706; ANDREA PFLEIDERER, in: Wald-

mann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 

2009, Art. 58 N. 36; AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], 

VwVG-Kommentar, Zürich/St. Gallen 2008, Art. 58 N. 12), 

dass die Beschwerdeinstanz die Behandlung der Beschwerde fortzuset-

zen hat, soweit diese durch die neue Verfügung der Vorinstanz nicht ge-

genstandslos geworden ist (Art. 58 Abs. 3 VwVG), 

dass das Hauptbegehren der vorliegenden Beschwerde, "die Vorinstanz 

sei anzuweisen, die Beschwerde vom 30. April 2013 zu behandeln", in 

der vorliegenden Konstellation sinngemäss als Antrag auf Ansetzung ei-

ner neuen Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses im vorinstanzli-

chen Verfahren zu verstehen ist, zumal dem Beschwerdeführer der in 

diesem Verfahren geleistete Kostenvorschuss zurückerstattet wurde und 

er keine Gründe für eine Befreiung von der Pflicht zur Leistung eines Kos-

tenvorschusses (vgl. Art. 63 Abs. 4 VwVG) geltend macht,  

dass diesem (Haupt-)Antrag des Beschwerdeführers mit der vorliegenden 

Wiedererwägungsverfügung vom 23. August 2013 vollumfänglich ent-

sprochen wurde,  

dass deshalb an der Fortführung des Beschwerdeverfahrens kein 

Rechtsschutzinteresse mehr besteht,   

dass das Beschwerdeverfahren somit im einzelrichterlichen  

Verfahren infolge Wiedererwägung als gegenstandslos geworden abzu-

schreiben ist (Art. 23 Abs. 1 Bst. a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 

17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]), 

dass die Verfahrenskosten gemäss Art. 5 des Reglements vom 21. Feb-

ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-

tungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) in der Regel jener Partei auferlegt 

werden, deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat, 
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dass die Gegenstandslosigkeit von der Vorinstanz zu verantworten ist, 

dieser aber keine Verfahrenskosten aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 2 

VwVG), 

dass im Übrigen die besonderen Umstände des vorliegenden Falles es 

dann, wenn die Verfahrenskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen 

wären, rechtfertigen würden, ausnahmsweise auf die Erhebung von Ver-

fahrenskosten zu verzichten (vgl. Art. 63 Abs. 1 letzter Satz VwVG und 

Art. 6 Bst. b VGKE), 

dass demnach keine Verfahrenskosten aufzuerlegen sind und der für das 

gegenwärtige Beschwerdeverfahren bezahlte Kostenvorschuss in der 

Höhe von Fr. 700.– dem Beschwerdeführer zurückzuerstatten ist, 

dass dem (nicht anwaltlich vertretenen) Beschwerdeführer keine Partei-

entschädigung auszurichten ist (Art. 64 Abs. 1 VwVG; vgl. auch Abschrei-

bungsentscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-2684/2008 vom 

17. Juli 2008), 

dass das Bundesgericht in einem Urteil aus dem Jahre 2010 entschieden 

hat, die (vorliegend in materieller Hinsicht im Streit liegende) Frage der fi-

nanziellen Beteiligung aller Betriebe derselben Branche an einem ge-

stützt auf Art. 60 des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 

(BBG, SR 412.10) allgemein verbindlich erklärten Berufsbildungsfonds 

sei öffentlich-rechtlicher Natur, weshalb nicht die Beschwerde in Zivilsa-

chen nach Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 

(BGG, SR 173.110), sondern die Zulässigkeit der Beschwerde in öffent-

lich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 82 ff. BGG zu prüfen sei 

(Urteil des Bundesgerichts 2C_58/2009 vom 4. Februar 2010 E. 1.1–1.4),  

dass demzufolge in der Rechtsmittelbelehrung auf die Beschwerde in öf-

fentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. BGG zu verweisen 

ist.  

Demnach verfügt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Das Beschwerdeverfahren wird zufolge Wiedererwägung als gegens-

tandslos geworden abgeschrieben. 
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2.  

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor-

schuss von Fr. 700.– wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der 

Rechtskraft des vorliegenden Abschreibungsentscheides zurückerstattet. 

3.  

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet. 

4.  

Dieser Entscheid geht an: 

– den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage: 

Rückerstattungsformular); 

– die Vorinstanz (Ref.-Nr. […]; Gerichtsurkunde); 

– die Erstinstanz (Gerichtsurkunde); 

– das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement EVD  

(Gerichtsurkunde).  

 

Der Einzelrichter: Der Gerichtsschreiber: 

  

Frank Seethaler Beat König 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen An-

gelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die 

Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, 

deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu 

enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit 

sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). 

 

Versand: 17. September 2013 


